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RS OGH 1966/5/18 3Ob59/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1966

Norm

EO §55 Abs2

Rechtssatz

Wird die Einstellung einer rechtskräftig bewilligten Exekution beantragt, so kann die betreibende Partei die Umstände,

die für eine Zulässigkeit der Exekution nach dem LPfG sprechen, auch noch in ihrer Äußerung zum Einstellungsantrag

vorbringen.

Entscheidungstexte

3 Ob 59/66

Entscheidungstext OGH 18.05.1966 3 Ob 59/66
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